
LANDKREIS. Bis vor kurzem war die
Sachlage klar: Wer mit einer Alkoholi-
sierung von mehr als 1,6 Promille hin-
term Steuer erwischt wurde, musste
eine medizinisch psychologische Un-
tersuchung (MPU), dem im Volks-
mund genannten „Depperltest“, absol-
vieren. Auchwer das zweiteMal inner-
halb von zehn Jahren mit Alkohol im
Straßenverkehr aufgefallen war – un-
abhängig davon, wie hoch der Promil-
lewert war – musste damit rechnen,
Post von der Führerscheinstelle zu be-
kommen und zur Durchführung der
MPU geladen zuwerden.

Die alte Rechtslage

Umgekehrt konnte sich derjenige, der
mit weniger als 1,6 Promille erstmalig
im Straßenverkehr auffällig wurde,
und bei dem keine besonderen Um-
stände (beispielsweise eine hohe Alko-
holisierung bereits am Vormittag) vor-
lagen, sicher sein, dass er im Normal-
fall die Fahrerlaubnis nach der vom
Gericht angeordneten Entziehung der
Fahrerlaubnis ohne große Probleme
wieder erteilt bekommt.

An dieser Situation ändert sich aller
Voraussicht nach Grundsätzliches,
wobei die neue Praxis der Behörden ei-

ne erhebliche Verschärfung und eine
erhebliche Erschwerung derWiederer-
teilung der Fahrerlaubnis für Alkohol-
täter darstellt.

Worum geht es? – Die Fahrerlaub-
nisverordnung (FeV) legt die Voraus-
setzungen fest, unter welchen die
Fahrerlaubnisbehörden berechtigt,
bzw. sogar verpflichtet ist, vor der
Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis
zusätzliche Nachweise zu verlangen,
insbesondere auf der Durchführung
einer MPU zu bestehen. Ein MPU-Gut-
achten ist insbesondere unter ande-
rem beizubringen, wenn „Tatsachen
die Annahme von Alkoholmissbrauch
begründen“, eineMPU anzuordnen.

Neue Urteile verschärfen die Lage

Gerade in diesem Punkt hat die Recht-
sprechung nunmehr eine Wandlung
erfahren. Mehrere obergerichtliche
Urteile weiten den Anwendungsbe-
reich dieser Bestimmung der Fahrer-
laubnisverordnung deutlich aus.

Die Gerichte gehen von den so ge-
nannten Begutachtungsleitlinien zur
Kraftfahreignung aus, die den Begriff
„Alkoholmissbrauch“ dahingehend
definieren, dass Missbrauch dann vor-
liegt, wenn ein Kraftfahrer „das Füh-
ren eines Kraftfahrzeugs und einen die
Fahrsicherheit beeinträchtigenden Al-
koholkonsum nicht hinreichend si-
cher trennen kann“. In diesem Fall ist
nach den Begutachtungsleitlinien der
Betroffene nicht in der Lage, den An-
forderungen zum Führen eines Kraft-
fahrzeugs zu entsprechen.

Mehrere Gerichtsentscheidungen
haben in letzter Zeit die Auffassung
vertreten, dass praktisch in jedem Fall,
in welchem ein Kraftfahrer unter Al-
koholeinfluss ein Fahrzeug geführt
hat, dieser gezeigt hat, dass er das Füh-
ren von Kraftfahrzeugen und den Al-

koholgenuss nicht mit der notwendi-
gen Sicherheit trennen kann und dem-
gemäß Alkoholmissbrauch vorliegt.
Deshalb ist nach Auffassung der Ge-
richte eine zwingende Voraussetzung
zur Ablegung einer MPU vor Wieder-
erteilung der Fahrerlaubnis gegeben.

Die Verwaltung hat auf diese Recht-
sprechung nunmehr reagiert. In eini-
gen Bundesländern gibt es bereits kla-
reWeisungen des jeweiligen Verkehrs-
ministeriums, wonach bei jeder Alko-
holfahrt, zumindest jedoch bei jeder
Alkoholfahrt, bei welcher absolute
Fahruntüchtigkeit (also mehr als 1,1
Promille) vorgelegen hat, vor Wieder-
erteilung der Fahrerlaubnis eine MPU
zu fordern ist.

In Bayern ist die Situation derzeit
die, dass verschiedene Bezirksregie-
rungen entsprechende Anweisungen
an die Fahrerlaubnisbehörden erlas-
sen haben. Eine allgemeine Weisung
desMinisteriums steht noch aus.

Im Ergebnis bedeutet dies – ent-
sprechend werden Anträge auf Wie-
dererteilung der Fahrerlaubnis nach
Entzug wegen Alkoholfahrt auch be-
reits jetzt gehandhabt –, dass in Zu-
kunft damit zu rechnen ist, dass nach
jeder, auch nach der erstmaligen Trun-
kenheitsfahrt, zumindest bei absolu-
ter Fahruntüchtigkeit (mehr als 1,1
Promille) eineMPU zu absolvieren ist.

Auch alte Fälle sind betroffen

Dies betrifft nicht nur die Fälle, in wel-
chen die Alkoholfahrt in der Zukunft
erfolgt. Dies betrifft auch die Fälle, in
welchen die Fahrerlaubnis bereits in
der Vergangenheit entzogen wurde
und in welchen jetzt die Wiederertei-
lung der Fahrerlaubnis beantragt wird.
Derzeit ist zwar noch völlig offen, ob
die Gesetzesauslegung einzelner Ge-
richte und die Handhabung der Ver-

waltung auf Dauer Bestand hat, insbe-
sondere, ob diese im Ergebnis tatsäch-
lich von allen Gerichten bestätigt
wird.

Da dies allerdings zumindest
grundsätzlichmöglich ist, und ein ent-
sprechendes verwaltungsgerichtliches
Verfahren erhebliche Zeit in Anspruch
nimmt, ist eigentlich in allen Fällen, in
welchen die Fahrerlaubnis auch we-
gen geringerer Alkoholisierung entzo-
gen wurde, zu empfehlen, sich früh-
zeitig mit dem Gedanken vertraut zu
machen, dass möglicher-weise eine
MPU durchzuführen ist.

An die neue Rechtslage denken!

Insbesondere, da eine MPU erfah-
rungsgemäß nicht ohne eine gewisse
Vorbereitung und auch einer Ände-
rungder Lebensgewohnheiten und des
Trinkverhaltens mit Erfolg zu absol-
vieren ist, sollten sich alle Betroffenen
möglichst frühzeitig mit der neuen
Rechtslage und der neuen Problematik
vertrautmachen.

SERIENach neuester Recht-
sprechung droht eineMPU
immer über 1,1 Promille.

Nach jederAlkoholfahrt zum„Depperltest“?
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SERIE

EIN PROBLEM?
EXPERTEN-RAT IN ALLEN

LEBENSLAGEN

➤ Dr. Andreas Stangl, Sozius der Kanz-
lei am Steinmarkt in Cham, ist Fachan-
walt für Bau- und Architektenrecht so-

wie für Miet- und
Wohnungseigen-
tumsrecht.
➤ Stangl ist Autor in
mehreren Kommen-
taren, Fachbüchern
und Fachzeitschriften
sowie Referent der
IHK.
➤ Kontakt: Kanzlei
am Steinmarkt,

Steinmarkt 12, 93413 Cham; (0 99 71)
8 54 00; Internet: www.kanzlei-am-
steinmarkt.de.
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UNSER EXPERTE

Andreas Stangl

LANDKREIS. Einmal kein Festspiel, da-
für ein gemütlicher Abend unter alten,
schattenspendenden Bäumen im Bier-
garten des Gut Hötzing. Das war eine
gute Wahl bei den herrschenden Tem-
peraturen für einen schwülen Som-
merabendmit den Landkreis-Botschaf-
tern. Ein „Kleinod“, wie Landrat Franz
Löffler das Gut bezeichnete. Er und
Hausherr Hans Stangl hießen die gro-
ße Familie der Botschafter willkom-
men.

Stangl erzählte von den Sanierungs-
arbeiten am „Herrensitz im Dornrös-
chenschlaf“, wie er das Gut bezeich-
net. Er habe das Gut als Geschenk für
seine Frau Monika gekauft, sagte er.
Da ging ein Raunen durch dieMenge.

Dass aus einem sonnigen Juliabend
einen Erlebnisabend wird, dafür sorg-
ten die gute Fee der Botschafter, Isabel-
la Bauer vom Landratsamt, und die Fa-
milie Stangl. Dazu gehört nicht nur
süffiges Bier und biergartentypische
Schmankerl’n aus Monika Stangls Kü-
che, dazu gehört auch traditionelle
Musik. Und wer könnte das besser als
der Blaha Sepp mit“ da“kloana Blas-
muse“.

Die historische Holzkegelbahn war
für einige Runden zum Gaudikegeln
vorbereitet, bei dem es schöne Preise
zu gewinnen gab. Die Organisatoren
hatten auch einen Raum für „Public
viewing“ vorbereitet. So konnten die
Fußball-Fans das Spiel Frankreich ge-
genDeutschlandmiterleben.

Ein Duft von Gegrilltem zog durch
die Baumreihen, ein untrügliches Zei-
chen dass es Zeit war sich mit lecke-
rem Braten, Grillfleisch oder Brat-
wurst und Salaten zu versorgen. Nur
in der Halbzeit-Pause bildete sich eine
Schlange vor dem Ausschank. Etwa
ein Dutzend Kinder freute sich, dass
sie während des Fußballspiels in der
Holzkegelbahn einen nicht alltägli-
chen Spielplatz fanden. (cki)

FESTBeim Sommerfest im
Gut Hötzingwurde nicht
nur derWM-Sieg gefeiert.

Der Jubel der Landkreis-Botschafter

Jubel über den WM-Sieg gegen Frankreich in der historischen Kegelbahn Fotos: cki

Landrat Franz Löffler begrüßte die Gäste im Biergarten von Gut Hötzing. Hans Stangl als Grillmeister

LANDKREIS. „Jeder, der schon einmal
mit dem Bulldog am Gymnasium vor-
beigefahren ist, meldet sich zu Wort.“
Günther Roith, der Direktor des Bad
Kötztinger Benedikt-Stattler-Gymnasi-
ums (BSG) hat sich mit diesem Satz in
der Diskussion um das G9-Volksbe-
gehren in unserer Zeitung zuWort ge-
meldet (Artikel vom 4. Juli: „BSG-Di-
rektor Roith warnt vor Wahlfreiheit
zwischenG 8 undG 9“).

Der FW-Landtagsabgeordnete Dr.
Karl Vetter hat jetzt darauf reagiert. Er
schreibt: „Zunächst hat es mich ge-
freut, dass Studiendirektor Roith im
Zeitungsartikel vom 4.7. einräumt,
dass es Argumente für das G 9 gibt und
er damit leben könne, wenn es wieder
eingeführt würde. Ja in der Tat, die De-
batte umG8 undG9 ist viel weiter fort-
geschritten, als es der Bad Kötztinger
Direktor in seinem Elfenbeinturm
(Wikipedia: „Der Elfenbeinturm ist die
Metapher eines geistigen Ortes der Ab-
geschiedenheit und Unberührtheit
von derWelt“) wahrhabenwollte.“

Dr. Vetters „Fakten“

Dr. Vetter hält Günther Roith „ein paar
Fakten“ vor:

„1. die Anmeldezahlen für das Gym-
nasium in Bayern für das kommende
Schuljahr sprechen eine klare Sprache:
In vielen Regionen sind sie eklatant
rückläufig. Aktuelle Zahlen aus dem
Landkreis sind mir nicht bekannt und
wären höchst interessant.

2. In einer brandaktuellen, reprä-
sentativen Umfrage des Bayerischen
Philologenverbandes (das sind die bay-
erischen Gymnasiallehrerinnen und-
lehrer, nicht der „Verband der Direkto-
ren, die das CSU-Parteibuch haben“,
den gibt es meines Wissens Gott sei
Dank nicht) von vor ein paar Tagen
lehnen fast 80 Prozent der Eltern, die
aktuell Kinder im Gymnasium haben,
das G 8 ab. Der Bayerische Philologen-
verband hat deshalb ein eigenes Kon-
zept zurück zumG 9 vorgelegt.

3. Der Bayerische Lehrerinnen- und
Lehrerverband BLLV hat seine 50 000
Mitglieder aufgefordert, das Volksbe-
gehren zu unterschreiben.

4. Das Forum Bildungspolitik in
Bayern mit 45 Mitgliedsorganisatio-
nen wie z. B. Caritas, bayerischer Ju-
gendring, Deutscher Kinderschutz-
bund, Bayerischer Elternverband,
BDKJ, Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaften, Bayerische Schulpsy-
chologen rufen ihre Mitglieder auf,
das Volksbegehren zu unterschreiben.

5. Die im Bayerischen Landtag ver-
tretenen Parteien SPD und Grüne ha-
ben ebenfalls die Zeichen der Zeit er-
kannt und wollen das G 9 wieder er-
möglichen, ohne Konzept ist nur die
Bayerische Staatsregierung.

6. Selbst Kultusminister Spaenle ist
zu der Einsicht gekommen: G 8 für alle
ist pädagogisch genauso überholt wie
G 9 für alle – und was heißt das ande-
res alsWahlfreiheit für die Schüler?“

„Mehr Zeit zum Leben“ für Schüler

Dr. Vetter weiter: „Genau hier setzt das
Volksbegehren der Freien Wähler an:
Das G 8 lässt vielen Kindern und Ju-
gendlichen zu wenig Zeit für Verein,
Hobby und Freunde, der Druck in den
Schulen ist vielfach zu groß. – Wir
wollen wieder mehr Zeit zum Lernen
und zum Leben für unsere jungen
Menschen.“

Letztes Wort von Dr. Vetter an den
BSG-Direktor: „Dass Günther Roith
sein G 8 in Bad Kötzting verteidigt,
kann ich noch verstehen, aber dass er
dann Menschen, die anderer Meinung
sind, Ahnungslosigkeit vorwirft und
nebenbei noch einen ganzen Berufs-
stand beleidigt (Roith: „Jeder, der
schon einmal mit dem Bulldog am
Gymnasium vorbeigefahren ist, mel-
det sich zu Wort“) zeugt von einer Ar-
roganz, die er hoffentlich nicht an sei-
ne Schüler weiter vermittelt.“

G9-Debatte
erhitzt sich
SCHULPOLITIK FW-Abgeordne-
ter Dr. Karl Vetter kontert
Angriff des Kötztinger BSG-
Direktors Günther Roith.
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